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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung  
 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung. 
 Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen betrieblichen und beruflichen Risiken. 
 In Abschnitt A2 können die risikoindividuellen Regelungen zum versicherten Risiko ergänzt werden. 

 
Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot und zur Beitragsre-
gulierung.  
 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.  
 Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.  

 Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/ Kündigung.  

 Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestim-

mungen.  

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und 
seine Nachträge. 
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Teil A - Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 

Abschnitt A1 Allgemeine Bestimmungen 
 

A1-1  Versichertes Risiko, Vermögensschäden, Tätigkeiten mit Auslandsbezug  
 
A1-1.1  Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Ver-

sicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der Ausübung der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen beschriebenen Tätigkeit.   

 
A1-1.2  Vermögensschäden sind Schäden, die weder  
 

 Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von 
Menschen) noch  

 Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung) 
  

sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten.  
 

Als Sachschäden in diesem Sinne gelten auch Schäden durch Abhandenkommen von Sachen. 
 
Als Sachen gelten insbesondere auch Geld, Kryptowerte und kryptografische Schlüssel, bargeld-
lose Zahlungsmittel sowie Wertpapiere (einschließlich Sparbücher) und Scheckhefte. 

 
A1-1.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten, 

die vom Versicherungsnehmer oder seinen in der Bundesrepublik Deutschland belegenen Nie-
derlassungen, Zweigstellen und sonstigen Betriebsstätten ausgeübt werden. 

 
Versichert sind dabei ausschließlich Haftpflichtansprüche 
 
 welche vor europäischen Gerichten geltend gemacht werden; 
 wegen Verletzung oder Nichtbeachtung europäischen Rechts.  

 
Als Europa im Sinne dieser Regelung gelten die EWR-Staaten und die Schweiz.  
 
Falls abweichend von Satz 1 Tochtergesellschaften oder im Ausland belegene Niederlassungen, 
Zweigstellen oder Betriebsstätten versichert werden sollen, bedarf es einer besonderen Verein-
barung. 
 
 

A1-2  Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
 
A1-2.1  Versicherungsschutz  
 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung begangenen Verstoßes (Versicherungsfall), der einen Vermö-
gensschaden zur Folge haben könnte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r 

H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
 
Verstoß ist das Verhalten (Tun oder Unterlassen), das Haftpflichtansprüche zur Folge haben 
könnte.  
 
Wird ein Vermögensschaden durch Unterlassen verursacht, so gilt im Zweifel der Verstoß als an 
dem Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen wer-
den müssen, um den Eintritt des Vermögensschadens abzuwenden. 

 
A1-2.2  Nachmeldefrist  
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Der Versicherungsschutz umfasst Verstöße, die während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später als ... Jahre nach Ablauf 
des Vertrages gemeldet werden. Diese Befristung des Versicherungsschutzes gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass diese Frist von ihm unverschuldet ver-
säumt wurde. 

 
A1-2.3  Rückwärtsversicherung 
 

Sofern vertraglich vereinbart, gilt: 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Verstöße, die vor Beginn des Versicherungs-
vertrages begangen wurden (Rückwärtsversicherung). Dies gilt nur für Verstöße, die weder dem 
Versicherungsnehmer, den Versicherten oder den mitversicherten Personen bis zum Abschluss 
der Rückwärtsversicherung bekannt geworden sind.  
 
Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn er als - wenn auch nur möglicherweise - objektiv fehlerhaft 
erkannt oder, wenn auch nur bedingt, als fehlerhaft bezeichnet worden ist. 

 
A1-2.4  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 

handelt, 
 

a)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadensersatz statt der Leistung;  

 
b)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen (Erfüllungsurrogate);  
 
c)  auf Rückforderung von Vergütung (Gebühren oder Honorare).  
 

A1-2.5  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Verein-
barung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen. 
 
 

A1-3  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten 
(Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen) 

 
A1-3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
A1-3.1.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung 

oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, für 
Schäden, die sie in Ausführung betrieblicher oder beruflicher Tätigkeiten für den Versicherungs-
nehmer verursachen.  

 
A1-3.1.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung betrieblicher oder 

beruflicher Tätigkeiten für den Versicherungsnehmer verursachen. Betriebsangehörige sind bei-
spielsweise auch in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer fremder Unternehmen, Praktikan-
ten, Volontäre und Hospitanten.  

 
A1-3.1.3  des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters für Schäden aus der Ausübung der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers.  

 
Nicht versichert sind Schäden aus der Ausübung der beruflichen Tätigkeit des Insolvenzverwal-
ters und Zwangsverwalters selbst. 
 

A1-3.2  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht auch eines berufsfremden Gesellschafters, soweit dieser 
für einen Versicherungsfall des in diesem Vertrag versicherten berufsangehörigen Versiche-
rungsnehmers in Anspruch genommen wird. 

 
A1-3.3  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversicherten 

Personen entsprechend anzuwenden.  
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A1-3.4 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der 

Person des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Ver-
sicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversicherten Perso-
nen.  

 
A1-3.5  Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben.  Für 

die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mitversi-
cherten Personen verantwortlich. 

 
 
A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers 
 
A1-4.1  Der Versicherungsschutz umfasst  
 

a)  die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
 
b) die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und  
 
c)  die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtun-

gen. 
 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflich-
tet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Ver-
sicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 
 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-

densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der 
Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungsnehmers. 

 
A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes, der einen unter den Versicherungsschutz 

fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den 
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gesetzliche Vergütung oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Vertei-
digers. 

 
 
A1-5  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serien-

schaden, Selbstbeteiligung) 
 
A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte 

Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
A1-5.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 

Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das …-fache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 
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A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als 
ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle ein-
getreten ist,  

 
a)  bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen Schadens oder 
 
b)  bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher oder 

gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein Verstoß, wenn die be-
treffenden Angelegenheiten miteinander in zeitlichem und rechtlichem oder zeitlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

 
A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Ent-

schädigungsleistung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung 
vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 bleibt unberührt. 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren 
Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprü-
che verpflichtet. 

 
A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssumme an-

gerechnet. 
 

Für Ansprüche, die im Ausland oder vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden, gilt:  
 
Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr, 
insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten werden als Leistungen 
auf die Versicherungssumme angerechnet.  
 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Wäh-
rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-

rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme 
zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
A1-5.7  Der Versicherer beteiligt sich an einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in demselben Um-

fang wie an der Ersatzleistung. Voraussetzung ist, dass diese geleistet werden müssen, um die 
Beitreibung der Haftpflichtsumme abzuwenden.  

 
A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkennt-

nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-
sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
A1-6  Sachschäden an Akten und anderen Schriftstücken 
 

Versichert sind Ansprüche wegen Sachschäden an Akten und anderen Schriftstücken Dritter, die 
der Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner versicherten Tätigkeit benötigt, sowie die sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Auf diese Schäden finden die Bestimmungen über Ver-
mögensschäden entsprechende Anwendung.  

 
 
A1-7  Allgemeine Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 
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A1-7.1  Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung 
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
 

a) vorsätzlich oder 
 
b) durch wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vorschriften, Beschlüssen, Vollmachten, 

Weisungen oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzungen  
 
herbeigeführt haben. 

 
Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn diese Aus-
schlussgründe nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines Repräsentanten, z. B. 
des Vorstands, Geschäftsführers, Komplementärs, Gesellschafters, Inhabers oder Partners vor-
liegt. Insoweit findet A1-3.4 keine Anwendung.  

 
A1-7.2  Veruntreuung 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche durch Veruntreuung  
 

A1-7.3  Ansprüche der Versicherten untereinander 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche  
 

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 benannten Personen gegen die mit-
versicherten Personen, 

 
b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags, 
 
c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags. 

 
Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten Personen, die 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 

A1-7.4  Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers, gesetzlichen Vertretern, Ge-
sellschaftern und anderen Personen 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

 
a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder 

die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  
  

Als Angehörige gelten 
 

 Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 

 Eltern und Kinder, 
 Adoptiveltern und -kinder, 
 Schwiegereltern und -kinder, 
 Stiefeltern und -kinder, 
 Großeltern und Enkel, 
 Geschwister sowie 
 Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 

Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).  
 

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

 
c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Per-

son des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 
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d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist; 

 
e)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschafts-

gesellschaft ist; 
 
f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
 
g)  von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch 

Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Lei-
tung stehen.  

 
Die Ausschlüsse unter b) bis e) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
A1-7.5 Entschädigungen mit Strafcharakter 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages. 

 
A1-7.6  Kostenvoranschläge und Kredite 
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der Überschreitung von Kostenvoranschlä-

gen und Krediten. 
 
A1-7.7  Geld-, Grundstücks- und andere wirtschaftliche Geschäfte 
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ver-

mittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften.  
 
A1-7.8  Kassenführung und Barzahlung 
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenfüh-

rung oder durch Verstöße beim Barzahlungsakt entstehen. 
 
A1-7.9  Organschaftliches Handeln  
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus organschaftlichem Handeln, insbesondere 

aus der Tätigkeit als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied pri-
vater Unternehmungen, Vereine, Verbände, Stiftungen oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts.  

 
A1-7.10  § 69 Abgabenordnung 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus § 69 Abgabenordnung. 
  
 



A(GB) – Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
 
Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
A(GB)-1  Abtretungsverbot 
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-
cherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

 
 

A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregu-
lierung) 

 
A(GB)-2.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 

versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nach-
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit 
der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
A(GB)-2.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 

wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. 
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-
chend A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigun-
gen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
A(GB)-2.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 

Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge-
macht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Bei-
trag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
A(GB)-2.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvo-

rauszahlung für mehrere Jahre. 
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Teil B – Allgemeiner Teil 
 
Hinweis: Hier ist Teil B in der reinen Spartenfassung für die Allgemeine Haftpflichtversicherung abgebildet (d.h. ohne die 
Bestimmungen, die nur für D&O/Sach/TV gelten). Alternativ kann als Teil B der „AT AH-D&O-Sach-TV ohne Projektge-
schäft“ in der Fassung für alle drei Sparten verwendet werden; dies erleichtert die unternehmensindividuelle, spartenüber-
greifende Bündelung. 

 

 
Abschnitt B1  Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  
 
B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes 
 
  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies 

gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des 
Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
 
B1-2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode  
 
B1-2.1  Beitragszahlung 
 
  Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlun-

gen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 
 
B1-2.2   Versicherungsperiode 
 
  Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer 

länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die 
Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

 
B1-2.3  Versicherungsjahr 

 
Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen 
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungs-
jahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

 
 
B1-3   Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
 
B1-3.1  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  
 
  Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im 

Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

 
  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder 

einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeit-

punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 
 
  Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Ver-

einbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
B1-3.2  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
 
  Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst 
hat. 
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  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-

treten hat. 
 
B1-3.3  Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
  Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-

3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungs-
fall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat. 

 
  Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten 

hat. 
 

 
B1-4   Folgebeitrag 
 
B1-4.1  Fälligkeit 
 
  Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Viertel-

jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
 
  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 
 
B1-4.2  Verzug und Schadensersatz 
 
  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 

Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 
 
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer 

berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
B1-4.3  Mahnung 
 
  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer 

auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung betragen.  

 
  Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des 

Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

 
B1-4.4  Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 
  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
B1-4.5  Kündigung nach Mahnung 
 
  Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Ver-

sicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 
  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf 

wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zah-
lung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen. 
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B1-4.6  Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
 
  Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung 

veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie un-
wirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  

 
  Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  
 
 
B1-5  Lastschriftverfahren 
 
B1-5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
  Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche-

rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kon-
tos zu sorgen. 

 
  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 

eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt. 

 
B1-5.2   Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 
  Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederhol-

tem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das 
SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

 
  Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-

pflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
 
  Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 

können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
 
B1-6  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
 
B1-6.1  Allgemeiner Grundsatz 
 
  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags 

zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
B1-6.2  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versi-

cherten Interesse 
 
B1-6.2.1  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der 

Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Bei-
träge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. 

 
  Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das 

erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 
B1-6.2.2  Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungs-

vertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
 
  Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder 

der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu. 
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B1-6.2.3  Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 

beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu. 
 
B1-6.2.4  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, 

steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat. 

 
B1-6.2.5  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte 

Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen 
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 
  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 

dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Ver-
sicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2 - Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
 
B2-1.1 Vertragsdauer 
 
  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 
 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 

Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

 
B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeit-

punkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
B2-1.4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 
 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 

zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss 
dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

 
B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses  
 
 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, 

endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

 
 
B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 
 
B2-2.1 Kündigungsrecht 
 
 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
 

a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten 
von Umweltschäden geleistet wurde,  
 

b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht ab-
gelehnt hat, oder 

 
c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich zuge-

stellt wird. 
 
 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätes-

tens einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen 
sein. 

 
B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer 

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
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B2-2.3 Kündigung durch Versicherer  
 
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-

mer wirksam. 
 
 
B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen  
 
B2-3.1 Übergang der Versicherung 
 
 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers in die 

während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte 
und Pflichten ein. 

 
 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder 

eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 
 
B2-3.2 Kündigung 
 
 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhal-

tung einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die-
ses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Er-
werbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird. 

 
B2-3.3 Beitrag 
 
 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Über-

gang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt. 
 
 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des 

Beitrags. 
 
B2-3.4 Anzeigepflichten 
 
 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 

(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. 
 
 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 

bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls 
zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für seine 
Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
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Abschnitt B3 - Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertrags-
schluss  

 
B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
   
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 

bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsan-
nahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der 

Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
B3-1.2     Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
  
B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versi-

cherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein 
Versicherungsschutz. 

 
 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht 
hat. 

 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht be-

steht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlos-
sen hätte. 

 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz 

nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. 

 
B3-1.2.2 Kündigung 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig 

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

 
B3-1.2.3 Vertragsänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt 

und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch 
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschul-
deten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil. 
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 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der 

Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer inner-

halb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, 
die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers  
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur 

zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-

derung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 

 
B3-1.6 Anfechtung 
 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt be-

stehen. 
 
B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 

mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
 
B3-2 Entfällt  
 
 
B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
 
B3-3.1  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
B3-3.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versi-

cherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
B3-3.1.2  Rechtsfolgen 
 
  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 

Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 

 
  Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 

die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
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B3-3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 
  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenhei-

ten zu erfüllen:  
 
B3-3.2.1    Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat 

der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen 
sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

 
B3-3.2.2   Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt: 
 

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, wenn 
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

 

b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 
c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozess-

kostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies dem Versi-
cherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
wegen des den Anspruch begründenden Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wird. 

 
d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Scha-

densersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erfor-
derlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

 
e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-

macht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer 
beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
B3-3.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist 

der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

 
B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus-

kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegen-
den Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arg-
listig verletzt hat. 
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Abschnitt B4 - Weitere Regelungen 
 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  
 
B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-

sichert ist. 
 
B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 

dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
 
B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Mo-

nats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhe-
bung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versi-
cherer zugeht. 

 
 
B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  
 
B4-2.1 Form, zuständige Stelle   
 
 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag 

betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Ver-
trag etwas anderes bestimmt ist. 

 
 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-

cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle1 gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

 
B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 

genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers. 

 
B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs ab-

geschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
nach B4-2.2 entsprechend Anwendung. 

 
 
B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
  
B4-3.1  Erklärungen des Versicherungsnehmers  
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Er-

klärungen entgegenzunehmen betreffend  
 

a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;  
 
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;  
 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versi-

cherungsverhältnisses.  

            
1 oder entsprechende unternehmensindividuelle Bezeichnung 
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B4-3.2  Erklärungen des Versicherers 
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungs-

scheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.  
 
B4-3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter  
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versiche-

rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder 
in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
 
B4-4 Verjährung  
 
 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt 

mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob 
fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

 
 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt 

bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht 
mit. 

 
 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs. 
 
 
B4-5  Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände  
 

Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer 
auf, kann sich der Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerdestelle des Versicherers 
wenden: 

 
[Kontaktdaten Beschwerdestelle] 

 
Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbesondere folgende weitere Beschwerdemög-
lichkeiten zu: 

 
B4-5.1   Versicherungsombudsmann 
 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder um eine Person handelt, 
die sich in verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der Versicherungsnehmer an den 
Versicherungsombudsmann e.V. wenden. 
 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 

10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 

Fax: 0800 369 9000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhängige und kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.  
 

B4-5.2   Versicherungsaufsicht 
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Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht zufrieden ist oder Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich auch an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet:  https://www.bafin.de 

 
Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entschei-
den. 

 
B4-5.3   Rechtsweg 
 
  Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
B4-5.3.1  Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versicherer  
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zustän-
digen Niederlassung.  
 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Nie-
derlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufent-
halt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

 
B4-5.3.2  Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Versicherungsnehmer 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.  
 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

 
 
B4-6 Anzuwendendes Recht  
 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B4-7 Embargobestimmung  
 
 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 

und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

 
 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten 

Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen.  
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